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@o wirb für manche gorftüermaltung bie gragefteßung nidjt lauten :

BMe arbeite, wie ßrobugiere id) billiger? fonbern : luie fanrt id) eS

burd) Steigerung ber Arbeitsteilung bajjin bringen, bafj id) olpe eine

unerträgliche Belaftung burd) bie iiotjne wir einesteils einen Stod ge-

übter Arbeiter auf bie »Dauer erhalten tann, anbernteilS neue ®rafte
unb SDlittel frei mac^e, um ber BeftanbeSpflege unb anberen wol)I eminent

probuttiüen, aber momentan nid)t immer ertragbringenben Arbeiten bie

nötige »Durchführung gu fiebern. (©d^Iufe folgt.)

3ur Befteuctung oon ©cmcinöctoalömtgen.

fei mir geftattet, gu beit bon Iperrn Stabtfcfjreiber Dr. @autfd)i
in Aarau unter biefem SDitet in Ar. 12/1928 üerbffentlic^terr ©rwiberrtn»

gen auf meinen Artiïel in Str. 7/8, 1928 Stellung p nehmen.
SBenn ici) bei biefem Anlaffc nidjt aud) eine Antwort auf meine

fragen formuliere, fo gefdjie^t e§, loeil id) bie fragen borab nicht an
bie „©egenßartei", fonbern an bie Steuerbehörben gerichtet haben möchte

unb biefen nicht borgreifen miß.
3<h befd)rän!e mich auf bie Aidjtigfteßung ber Ausführungen beS

§errn Dr. ©autfchi, fomeit ich fotd)e als nötig erad)te.
ßßögen nach gemechfelter Aeßli! unb ®ußlit in biefer Sad)e bon

allgemeinem ^ntereffe auch ®ritte bap fid) äufjern :

1. ®er „@lcichgewid)tSguftanb", auf ben igerr Dr. ©autfchi abfteßt,

quaiifigiert fich nad) feinen Ausführungen als ^heatguftanb, in bem fiel)

ein 2Salbbefi| bann befinbet, Wenn ber boite guwadjS genufst werben ïann
unb gleichseitig jebe SSalbabteilrtng in jeber Begielpng baS SBtlb beS

gangen SßalbeS im Keinen wiebergibt. ®icfer ©leichgemichtSguftanb wirb
nad) menfchlidjem ©rmeffen nie erreicht Werben, bafür forgt eine höhere
©ewalt. Seine Berwirtlidjung ift aud) fcljon burch bie berfd)iebene

Bobengeftaltung unb .Qufammenfeipng aitSgefd)ioffcn. 28ie weit ent»

fernt bon biefem ©leichgeWidjtSpftanb wir heute, trot) bereits 20jäi)riger
Bemühungen, noch fiab, erijeßt bie ®atfad)e, bafj ber Staat unb bie @e»

meinben mit fiargeßiertem ggalbbefii) — gum Beifßiel auch Harare — SBalb»

ßargeßen haben, Welche bereits währenb ein, gtoei unb mcl)r Steuer»

ßerioben BctricbSbefigite aufgewiefen haben unb jetçt noch aufweifen,
ißargeßen, bereit ©rträge ben Aufmanb bei weitem nicht beden. Same

jebe BMbabteilung als Steuerobjett in Betracht, fo hätte jebe @c»

meinbe WenigftenS ein bis gWei „®efigitwälbd)en". 28ie anberS foßen unb
tonnen biefe Steuerobjeïte, Welche trofj ihrer negatiben BetricbSbiiang
einen ßofitiben SBert, einen BerïeljrSmert haben, bißig unb red)t gut
Steuer herangegogen werben, wenn man auf ben ©rtragSwert allein ab»

fteßen mühte unb ïeine Aüdfidft auf bie BeftanbSmaffe an §otg nehmen

bürfte Soßen bann bie Steuerbegüger, gu benen nicht nur ber Staat,
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So wird für manche Forstverwaltung die Fragestellung nicht lauten:
Wie arbeite, wie produziere ich billiger? sondern: wie kann ich es

durch Steigerung der Arbeitsleistung dahin bringen, daß ich ohne eine

unerträgliche Belastung durch die Löhne mir einesteils einen Stock ge-

übter Arbeiter auf die Dauer erhalten kann, andernteils neue Kräfte
und Mittel frei mache, um der Bestandespflege und anderen wohl eminent
produktiven, aber momentan nicht immer ertragbringendcn Arbeiten die

nötige Durchführung zu sichern. (Schluß folgt.)

Zur Besteuerung von Gemeindewaldungen.
Es sei mir gestattet, zu den von Herrn Stadtschreiber Dr. Gautschi

in Aarau unter diesem Titel in Nr. 12/1928 veröffentlichten Erwiderun-
gen ans meinen Artikel in Nr. 7/8, 1928 Stellung zu nehmen.

Wenn ich bei diesem Anlasse nicht auch eine Antwort auf meine

Fragen formuliere, so geschieht es, weil ich die Fragen vorab nicht an
die „Gegenpartei", sondern an die Steuerbehörden gerichtet haben möchte

und diesen nicht vorgreifen will.
Ich beschränke mich auf die Richtigstellung der Ausführungen des

Herrn Dr. Gautschi, soweit ich solche als nötig erachte.

Mögen nach gewechselter Replik und Duplik in dieser Sache von
allgemeinem Interesse auch Dritte dazu sich äußern:

1. Der „Gleichgewichtszustand", auf den Herr Dr. Gautschi abstellt,

qualifiziert sich nach seinen Ausführungen als Jdealzustand, in dem sich

ein Walddesitz dann befindet, wenn der volle Zuwachs genutzt werden kann
und gleichzeitig jede Waldabteilung in jeder Beziehung das Bild des

ganzen Waldes im kleinen wiedergibt. Dieser Gleichgewichtszustand wird
nach menschlichem Ermessen nie erreicht werden, dafür sorgt eine höhere
Gewalt. Seine Verwirklichung ist auch schon durch die verschiedene

Bodengestaltung und Zusammensetzung ausgeschlossen. Wie weit ent-

fernt von diesem Gleichgewichtszustand wir heute, trotz bereits 2l)jähriger
Bemühungen, noch sind, erhellt die Tatsache, daß der Staat und die Ge-

meinden mit parzelliertem Waldbesitz — zum Beispiel auch Aarau — Wald-
Parzellen haben, welche bereits während ein, zwei und mehr Steuer-
Perioden Betricbsdefizite aufgewiesen haben und jetzt noch aufweisen,
Parzellen, deren Erträge den Aufwand bei weitem nicht decken. Käme

jede Waldabteilung als Steuerobjekt in Betracht, so hätte jede Ge-

meinde wenigstens ein bis zwei „Defizitwäldchen". Wie anders sollen und
können diese Steuerobjekte, welche troß ihrer negativen Betriebsbilanz
einen positiven Wert, einen Verkchrswert haben, billig und recht zur
Steuer herangezogen werden, wenn man auf den Ertragswert allein ab-

stellen müßte und keine Rücksicht auf die Bestandsmasse an Holz nehmen

dürfte? Sollen dann die Steuerbezüger, zu denen nicht nur der Staat,
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fonbertt aud) bie ©emeinben gählen, benen biefe prgellen gu berfteuern
firtb, ein, gwei, brei ©tcucrprioben auf ben 9Xit§gfeid), ebentuell fogar
auf ungewiffe (Erfüllung pn bertröftet »erben, wenn fie bas ©elb jefjt
braud)en

©elbft bann, wenn biefer ©lettfjgerDid^tSguftarib in abfeljbarer $eit
wenigftenS foweit erreicht »erben follte als beffen SSerwirflidjung nidjl
auSgefdjloffcn ift, fo baff ber boite .gumacp ope ©efäljrbung ber 9Xacf)»

pltigfeit genuijt »erben tonnte, wäre noch feine ©arantie geboten, bafj

ope weiteres bem Saifer nid)t borentplten »i'irbe, was beS SaiferS
ift. ©in Sanb aber wie bie Schweig, baS nod) §olg einfüpen tuufj, barf
beriangen, bajj bie mögliche Ipolgemte nad) ÜJcaffe nnb Qualität reftloS
belogen »erbe, Unb biefem berechtigten Verlangen taitn etmelcljer Stadj»

brud berfepfft »erben, wenn eS möglich ift, burd) 9Xüdfichtnaljiite auf bie

SüeftanbeSmaffe au §o!g biejenigen SorratSäufnungen gur ©teuer her»

angujieljen, welche gur ©rreidjung ber gröhtnöglidjen öolgernte nicht
mehr nötig finb.

Sut »eitern wirb eS immer wieber borfommen, bah auS biefem ober

jenem ©runbe Segbauten unb anbere StanSprteinrid)tungen bei nidjt
entfpedjenb bermehrtem plgeittfdjlag in aufscrorbeutlicpr Seife geför»
bert Werben, woburdj bie Salbrente auprorbentlid) finît, ©oil bann —
wenn bieS in bert ©tidphren gefdpht — ber Salb gerabe bann weniger
gur ©teuer herangezogen »erben, wenn er tatfädjlid) einen nicht un=

erheblichen SertguwachS erfahren hat
2. §err Dr. ©autfdji fagt, bag ein beträchtlicher Seil ber öffentlichen

Salbungen bon alters her burdj ®auf erworben worben fei unb bah
ber öffentliche Salbbefitj borauSficfjtticf) weiter burd) $auf guneljmcn
werbe. Sicfe Mitteilung ift bapn gu ergängen, bah nicht nur 3"ïâufe,
fonbern aud) Verläufe bon öffentlicher tganb, beut ©taat uttb bett ©e»

meinben ftattgefunben haben. Slarau feibft hat eine gugeïaufte ißargelic
wieber berîauft. ©ine ©enteinbe îam in bie nicht beneibenSwerte Sage,

ihren gefamten Salbbefit) bon 163 ha gu berfaufen. SSon ben Staats«
»aibungen finb feit 1860 bis jetst über 300 ha berîauft worben. Ser
Abgang ift — nebenbei bewerft - - burd) Zuläufe bis an einen flcincn
Seil fompenfiert. Sie Verläufe gingen eine pitlaitg fo lebhaft bor fid),
bah ©nbe ber 1880er ^al)re bont ÏSoIfe bie $rage erörtert würbe, ob

ber ©taat nicht feine fämtlicljen Salbungen berfaufen follte. Scntt
bon ben zahlreichen §anbänberungen bon unb gu öffentlicher §anb aus
jünfter $eit nur gwei befonberS erwähnt würben, fo gefdjalj eS um bie

SJàarftlage furg bor unb nad) betn Seltfricge gu fenngeichnen. Ser
SSoUftänbigfeit halber fei ttod) ber Slufauf eitteS pibatwalbeS burch
eine ©ettteittbe aus bent Safjrc 1919, unferm ©pipnjahr ber ®riegSf)od)»

fonjunftur, angeführt, unb mit ben übrigen befonberS erwähnten §anb»
änberungen ber IXeberficfjtlichfeit wegen tabeltarifdj bargeftellt :
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sondern auch die Gemeinden zählen, denen diese Parzellen zu versteuern
sind, ein, zwei, drei Steuerperioden auf den Ausgleich, eventuell sogar

auf ungewisse Erfüllung hin vertröstet werden, wenn sie das Geld jetzt

brauchen?
Selbst dann, wenn dieser Gleichgewichtszustand in absehbarer Zeit

wenigstens soweit erreicht werden sollte als dessen Verwirklichung nicht
ausgeschlossen ist, so daß der volle Zuwachs ohne Gefährdung der Nach-

haltigkeit genutzt werden könnte, wäre noch keine Garantie geboten, daß

ohne weiteres dem Kaiser nicht vorenthalten würde, was des Kaisers
ist. Ein Land aber wie die Schweiz, das noch Holz einführen muß, darf
verlangen, daß die mögliche Holzernte nach Masse und Qualität restlos
bezogen werde. Und diesem berechtigten Verlangen kann etwelcher Nach-
druck verschafft werden, wenn es möglich ist, durch Rücksichtnahme auf die

Bestandesmasse an Holz diejenigen Vorratsäufnungen zur Steuer her-
anzuziehen, welche zur Erreichung der größmöglichen Holzernte nicht
mehr nötig sind.

Im weitern wird es immer wieder vorkommen, daß aus diesem oder

jenem Grunde Wegbauten und andere Transporteinrichtungen bei nicht
entsprechend vermehrtem Holzeinschlag in außerordentlicher Weise geför-
dert werden, wodurch die Waldrente außerordentlich sinkt. Soll dann —
wenn dies in den Stichjahren geschieht — der Wald gerade dann weniger
zur Steuer herangezogen werden, wenn er tatsächlich einen nicht un-
erheblichen Wertzuwachs erfahren hat?

2. Herr Dr. Gautschi sagt, daß ein beträchtlicher Teil der öffentlichen
Waldungen von alters her durch Kauf erworben worden sei und daß
der öffentliche Waldbesitz voraussichtlich weiter durch Kauf zunehmen
werde. Diese Mitteilung ist dahin zu ergänzen, daß nicht nur Zukaufe,
sondern auch Verkäufe von öffentlicher Hand, dem Staat und den Ge-

meinden stattgefunden haben. Aarau selbst hat eine zugekaufte Parzelle
wieder verkauft. Eine Gemeinde kam in die nicht beneidenswerte Lage,
ihren gesamten Waldbesitz von 163 im zu verkaufen. Von den Staats-
Waldungen sind seit 1866 bis jetzt über 366 im verkauft worden. Der
Abgang ist — nebenbei bemerkt ^ durch Zukäufe bis an einen kleinen
Teil kompensiert. Die Verkäufe gingen eine Zeitlang so lebhaft vor sich,

daß Ende der 1886er Jahre vom Volke die Frage erörtert wurde, ob

der Staat nicht seine sämtlichen Waldungen verkaufen sollte. ^ Wenn
von den zahlreichen Handänderungen von und zu öffentlicher Hand aus
jünstcr Zeit nur zwei besonders erwähnt wurden, so geschah es um die

Marktlage kurz vor und nach dem Weltkriege zu kennzeichnen. Der
Vollständigkeit halber sei noch der Ankauf eines Privatwaldes durch
eine Gemeinde aus dem Jahre 1919, unserm Spitzenjahr der Kriegshoch-
konjunktur, angeführt, und mit den übrigen besonders erwähnten Hand-
Änderungen der Uebersichtlichkeit wegen tabellarisch dargestellt:
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§ol3»otrnt .ttiutfptdd

3abr Siöcfjc per ha Sinbelijoiä Xotal per ha mit
§olj$beftaitb

per m*
nti Söobett

ha m* 7» Sr. Sr. Sr.
1913 19,95 168 70 68,000 3,409 20.29

1919 9,07 385 99 129,000 14,223 36.93

1922/24 40,59 250 99 326,000 8,031 32.12

Siefer fjufobunenfteliung formen weitere Iganbanberungen and) au§

afiernädjfter 3eit angegliebert werben, um ben SSeweis fortpfüfjren, bag

bon fämtficfjen öffentfid)en SBalbungen anfjanb ber S3etriebSred)nungcn
unb ber Bisher ergangenen SBalban» unb »berfäufe ber ®erfel)r§wert

p ©teuerjWecfert ofpe weiteres geniigenb genau feftgefteïït werben fann-

3. §err Dr. @aut[d)i Bezweifelt, baj) bie SBalbrente in bem bon

ißrofeffor Saubolt bei bcit giird^erifd^en ©taatSWalbungen für 1840/80

ttad)gewiefenen Sempo weiter ftcige. — Sür bie aargauifd)cn ©taatê*

Walbungen fann anfjanb ber ^a§resrcd)nungen nad)gewiefen werben, baft

bon 1861 Bië 1915, bem festen Safjre mit borfriegSjeitficfjen golprföfen
(1913/14 : gr. 19.09 fter m»; 1914/15 : gr. 18.19 per m®), bicfe burd^=

fdfjnittlicfj per gafjr um l,i? % geftiegen finb. ®er tpoljerfös betrug —
um fonfrete 3af)Ien ber SDurdjfcfjnittSfinie p nennen : 1869 : gr. 11.85

per m® bei einem 9?ui$oIpnfa[f non 44,i % ; 1915: gr. 18.19 per m»

bei einem Stuisfjolpnfaïï bon 29,4 %. SDitrcp ben SBeftfrieg ift ber burd)*
fdftnittlicfte ipofjerlbS 1927 bei einem Sfupofganfalf bon 42,i % auf

gr. 31.69 geftiegen, nadjbem er 1919 bei 33,s % Dfufdjolj Sr. 45.76 unb
1922 bei 34,? % Sîutjfjofg gr. 29.76 per m® betragen fjatte. ®ie Vorgänge
feit 1919 feigen, baff eine neue, fjöf)erftef)enbe ©runblage im SSerben be«

griffen ift, bon ber au§ bie ©efbentwertung fünftig p beurteifcn ift.
©ine wefentlidEje ©runbbebingung für ba§ Steigen ber SBalbrente, unb

gwar — wa§ igerr Dr. ©autfcfji überfein I)at — gerabe biejenige, auf
bie §err ißrofeffor Saubolt in feinem SSortrag gegen ben SSerfauf ber

aargauifdjen ©taatSwalbungen abftelfte, bie im gefamten mirtfdjaftfidjen
Sebeu fühlbare, afferbingS nid^t olpe llnterbrud) unb 9füdfd)fäge fort*
fcfjreitenbe ©ctbentwertung f)at fid) affo aucf) im gorftbctriebe auSgewirft
itnb als igauptfaftor ben ©rtragSWert feit ber legten ©tcuerrebifion an-
wacpfen faffen bei ben ©taatSwalbungen bon gr. 2750 auf Sr. 3140 per
ha unb bei ben ©emeinbewafbungen bon gr. 2500 auf gr. 3000 per ha.

©ätte ber boffe guwacfjS gnantitatib unb qualitatib in ben feisten gaf)reu
genuijt werben fönnen, maS nicfjt ber gaff war, fo wäre ber ©rtragSwert
nod) bebeutcnb geftiegen. ®ie ungefähr feit 20 gafjren eingeleiteten
iöeftrebitngen pr §ebung ber forftfidjen fjkobuftion in quantitatiber
unb quafitatiber ©inficftt befinben fid) in ifjren SfuSwirfungen erft am

Slnfange unb nicftt — wie §err Dr. ©auifd)i glaubt, annehmen ju bi'tr*

fen — bereits naf)e am ©nbe beS ©rreicparen. ©S wirb nod) mancfje

©teuerpcriobe hergeben, bis bie SBalbrente bom ©tanbpunfte ber fßro*
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Holzvorrat Kaufpreis

Jalir Fläche per da Nadelholz Total per ti-r mit
Holzbestand

per m'
mi Boden

da IN» 7° Fr. Fr. Fr.
1913 19,05 168 70 68,000 3,409 20.29

1919 9,07 385 99 129,000 14,223 36.93

1922/24 40,5g 250 99 326,000 8,031 32.12

Dieser Zusammenstellung können weitere Handänderungen auch aus

allernächster Zeit angegliedert werden, um den Beweis fartzuführen, daß

von sämtlichen öffentlichen Waldungen anhand der Betriebsrechnungen
und der bisher ergangenen Waldan- und -Verkäufe der Verkehrswert

zu Steuerzwecken ohne weiteres genügend genau festgestellt werden kann

3. Herr Dr. Gautschi bezweifelt, daß die Waldrentc in dem von

Professor Lnndolt bei den zürcherischcn Staatswaldungen für 1840/80

nachgewiesenen Tempo weiter steige. — Für die aargauischcn Staats-
Waldungen kann anhand der Jahresrechnungen nachgewiesen werden, daß

von 1861 bis 1915, dem letzten Jahre mit vorkriegszeitlichen Holzerlösen
(1913/14 : Fr. 19.09 Per w-Z 1914/15 : Fr. 18.19 per m»), diese durch-

schnittlich Per Jahr um 1,,? A gestiegen sind. Der Holzerlös betrug —
um konkrete Zahlen der Durchschnittslinie zu nennen 1869 : Fr 11.85

per in° bei einem Nutzholzanfall von 44,, A; 1915: Fr. 18.19 per m»

bei einem Nutzholzanfall von 29,, A. Durch den Weltkrieg ist der durch-

schnittliche Holzerlös 1927 bei einem Nutzholzanfall von 42,, ^ auf
Fr. 31.69 gestiegen, nachdem er 1919 bei 33,« Nutzholz Fr. 45.76 und
1922 bei 34,? Nutzholz Fr. 29.76 per n^ betragen hatte. Die Vorgänge
seit 1919 zeigen, daß eine neue, höherstehende Grundlage im Werden be-

griffen ist, von der aus die Geldentwertung künftig zu beurteilen ist.

Eine wesentliche Grundbedingung für das Steigen der Waldrente, und

zwar — was Herr Dr. Gautschi übersehen hat — gerade diejenige, auf
die Herr Professor Landolt in seinem Vortrag gegen den Verkauf der

aargauischeu Staatswaldungen abstellte, die im gesamten wirtschaftlichen
Leben fühlbare, allerdings nicht ohne Unterbruch und Rückschläge fort-
schreitende Geldentwertung hat sich also auch im Forstbetriebe ausgewirkt
und als Hauptfaktor den Ertragswert seit der letzten Steuerrevision an-
wachsen lassen bei den Staatswaldungen von Fr. 2750 auf Fr. 3140 per
kg, und bei den Gemeindewaldungen von Fr. 2500 auf Fr. 3000 per kg.

Hätte der volle Zuwachs quantitativ und qualitativ in den letzten Jahren
genutzt werden können, was nicht der Fall war, so wäre der Ertragswcrt
noch bedeutend gestiegen. Die ungefähr seit 20 Jahren eingeleiteten
Bestrebungen zur Hebung der forstlichen Produktion in quantitativer
und qualitativer Hinsicht befinden sich in ihren Auswirkungen erst am

Anfange und nicht — wie Herr Dr. Gautschi glaubt, annehmen zu dür-
fen — bereits nahe am Ende des Erreichbaren. Es wird noch manche

Steuerperiode vergehen, bis die Waldrente vom Standpunkte der Pro-
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buftion auS i£jr Optimum erreicht pabeit wirb. 25om ©tanbpunfte ber

©elbentwertung aus Betrachtet, wirb fie ein fotcpeS nacp menfcplicpem

©rmeffen nie ereicpen. Sie SBalbrente ift aber gnrgeit nicfjt nur wegen
Walbbauticpen SSorïepren gebrüdt, fonbern and; wegen ben StuSgaben

für eine rationelle Sluffcpließung ber SBalbungen. Sie 2luSlagen für
SBegbauten finb bei ben ©taatSwalbungcn gewacpfen oon gr. 0.31 per
m» ober 2,a % beS §olgerIöfeS im S^re 1869 auf gr. 1.58 per m' ober

8,7 % beS ©olgerlofeê im ^apre 1915 unb auf gr. 3.88 ober 12,2 % beS

igoIgerlöfeS im !yapre 1927. Sie Vermutung fpricpt für eilt Slbnepmen
ber SluSlagen, wenn baS SBalbwegneß ooliftänbig ausgebeutet fein wirb,
unb man fid) auf ben Unterpalt ber SBege befcpränfen tann. 21mp biefer
Umftanb läßt bie SSerüdficptigung ber SöeftanbeSmaffe an fpolg neben bem

©rtragSWert grt ©teuergweden als billig unb recpt erfcpeinen.

SSaS ben SapitalifierungSginSfuß oon 4 % anbelangt, bcffen 2trn

menbung Jgerr Dr. ©autfcpi als einen großen gepler begeidpet, fo fei

feftgcftettt, baß biefer 3'n§fuß nidjt erft feßt, fonbern bereits bei ber

letjten ©teuereinfcpaßung augemanbt würbe. SD/an roottte mit ber rege!»

mäfjigen 2lnmenbung ber gu 4 % ïapitalifierten SBalbrente auf ©runb»
läge budpmäßig nadjweiSbarer innerhalb üon 23erfaffung unb
©cfeß, an ber untern ber bezeichneten gwei ©renjen fiep bewegen, na»

menttiep mit iRüdficpt auf bie nod) niept gefeftigte SJlarltlage. Safe bie

Slbfidjt gelungen, bürfte gur ©enüge naepgewiefen fein. —• Dberforft»
meifter S p. SB e b e r in 3üricp reepnet in feinem SSortrag über bie „23o=

benbewertung bei forftlidpen Appropriationen" mit 4 % unb 3^ %

(Söeipeft 9lr. 2 gu ben 3eitfbpriften beS fdjweigerifdjcn goïftt'ercinS, 1928).

A n b r e S welcper 2Iutor auep üon §errn Dr. ©autfdji angerufen
wirb, begrübt in feiner „gorftpolitil", ©eite 878/879 bie gefeßliepe 33or=

feprift eines allgemein üerbinblicpen $apitatifierungSginSfußeS für bie

Sleretpnung beS forftlicpen ©rtragSwerteS. §err Dr. ©autfepi üerwirft
ein folcpeS SSorgepen als fcpabloncnpaft. © n b r e S teilt gleidpen DrtS
mit, baß bie beutfepen SReicpSfteuergefeße biefen ®apitalifierungSginSfuß
auf 4 % feftfeßen unb tieranftplagt ben fogenannten „forftlicpen ginSfup '

auf 3 %.

3n bem üott §errn Dr. .©autfepi angerufenen obergericptlidjen Urteil
reepnet bie Seïtagtenpartei mit einem 3in§fuß üon 4K %. Ueber bie

Slnwcnbung biefeS 3i"3fuße§ P<*t fiep baS Dbergericpt niept auSge»

fproepen.

SBenn nun !g>err Dr. ©autfepi ben für erftflaffige SBertpapiere be»

ftepenben burcpfcpnittlidjen 3iüSfup für bie 23erecpnung beS forftlicpen
©rtragSWerteS angemenbet wiffen will, fo muß er auep bie Slnwenbung
beS SSerleprSwcrteS gulaffen, fobatb ein foleper genügenb genau, wie

naepgewiefenermaßen im üorliegenben fÇaUe, feftgeftettt werben lann.
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duktion aus ihr Optimum erreicht haben wird. Vom Standpunkte der

Geldentwertung aus betrachtet, wird sie ein solches nach menschlichem

Ermessen nie ereichen. Die Waldrente ist aber zurzeit nicht nur wegen
waldbaulichen Vorkehren gedrückt, sondern auch wegen den Ausgaben
für eine rationelle Aufschließung der Waldungen. Die Auslagen für
Wegbauten sind bei den Staatswaldungen gewachsen von Fr. 6.31 per
uU oder 2,» A des Holzerlöses im Jahre 1869 auf Fr. 1.58 per oder

8,7 A des Holzerlöses im Jahre 1915 und auf Fr. 3.88 oder 12,z A des

Holzerlöses im Jahre 1927. Die Vermutung spricht für ein Abnehmen
der Auslagen, wenn das Waldwegnetz vollständig ausgebeutet sein wird,
und man sich auf den Unterhalt der Wege beschränken kann. Auch dieser

Umstand läßt die Berücksichtigung der Bestandesmasse an Holz neben dem

Ertragswert zu Steuerzwecken als billig und recht erscheinen.

Was den Kapitalisierungszinsfuß von 4 anbelangt, dessen An-
Wendung Herr Dr. Gautschi als einen großen Fehler bezeichnet, so sei

festgestellt, daß dieser Zinsfuß nicht erst jetzt, sondern bereits bei der

letzten Steuereinschatzung angewandt wurde. Man wollte mit der regel-
mäßigen Anwendung der zu 4 kapitalisierten Waldrente auf Grund-
läge buchmäßig nachweisbarer Zahlen, innerhalb von Verfassung und
Gesetz, an der untern der bezeichneten zwei Grenzen sich bewegen, na-
mentlich mit Rücksicht auf die noch nicht gefestigte Marktlage. Daß die

Absicht gelungen, dürfte zur Genüge nachgewiesen sein. —- Oberforst-
meister Th. Weberin Zürich rechnet in seinem Vortrag über die „Bo-
denbewertung bei forstlichen Expropriationen" mit 4 und 354

(Beiheft Nr. 2 zu den Zeitschriften des schweizerischen Forstvereins, 1928).

E n d r e s, welcher Autor auch von Herrn Dr. Gautschi angerufen
wird, begrüßt in seiner „Forstpolitik", Seite 878/879 die gesetzliche Vor-
schrift eines allgemein verbindlichen Kapitalisierungszinsfußes für die

Berechnung des forstlichen Ertragswertes. Herr Dr. Gautschi verwirft
ein solches Borgehen als schablonenhaft. Endres teilt gleichen Orts
mit, daß die deutschen Reichssteuergcsetze diesen Kapitalisierungszinsfuß
auf 4 A festsetzen und veranschlagt den sogenannten „forstlichen Zinsfuß '

auf 3 A.
In dem von Herrn I)r. Gautschi angerufenen obergerichtlichen Urteil

rechnet die Beklagtenpartei mit einem Zinsfuß von 454 A. Ueber die

Anwendung dieses Zinsfußes hat sich das Obergericht nicht ausge-
sprachen.

Wenn nun Herr Dr. Gautschi den für erstklassige Wertpapiere be-

stehenden durchschnittlichen Zinsfuß für die Berechnung des forstlichen
Ertragswertes angewendet wissen will, so muß er auch die Anwendung
des Verkehrswcrtes zulassen, sobald ein solcher genügend genau, wie

nachgewiesenermatzen im vorliegenden Falle, festgestellt werden kann.
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SDenn eS ift nicht logifcî), ben einen Seil ber golgen eines Vorganges —
bon §anbel unb Berïefjr anguertennen uub ben anbern gu beftreiten.

®ie Anmenbung beS BerleljrSmerteS faim, mie Bereits in 9lr. 7/8,
1928 ausgeführt, auch nicht abgelehnt merben mit ber ©inrebe, baß bcr

Bertauf entroeber gefe^IicE) an gemiffe Bebingitngen gelnüpft ober nicht
fofort möglich fri, ohne einen allgemeinen ißreiSfturg h^rbeigufüljren.
BMlte man auf biefe ©inrebe hören, fo tonnte überhaupt fein ©egem
ftanb gu feinem BerfeljrSmerte gur ©teuer herangegogen merben.

4. §err Dr. ©autfchi hat überfeinen, baß ich in meiner BerleïjrS»
mertberechnung unter Anbeutung beS offen gutagc liegenben ©runbeS,
meitergegangen bin, als tgerr Dr. ©autfchi berlangt, inbem ich nid)t bcn
21 b t r i e b S m e r t beS ipoIgeS, fonbern auS nape liegenben ©rünben
ben iß r o b u 11 i o n S m e r t in ^Rechnung gefegt unb bamit nicht nur
bie Soften ber Söieberbepflattgung, fonbertt auch öie SBegebau- unb alle
übrigen BermaltnngStoften berücffichtigt habe.

5. iRach ben Ausführungen beS tQerrn Dr. ©autfchi in feiner $iff. 2

über bie alle 10 gatjre mieberleljrenben SBirtfdjaftSpIanhauptrebifionen,
Sotalinbentarifationen, gumachSberechnungen unb bie fortlaufenb ton=

fequent burchgefüljrte Buchführung im gorftbetriebe gept tjerbor, baß fiep

je langer befto genauer ber ©rtragSmert erfaffen läßt, unb gmar ber ©r=

tragStoert nach öent tpolggumaöfiS unb nicht berjenige nach ber §olgernte,
biefer läßt fiel) alljährlich in feinem ©lement, ber Bilang, nicht mehr
als genau erfaffen.

©ie ©rünbe, meldte §err Dr. ©autfchi gegen bie Berechnung be§ ©r=

tragSmerteS nach öem §o!ggumach§ inS gelb fül;rt, finb baljer nicht
ftidhhaltig. ©aran bermag bie Satfache, baß bie nur alle 10 gapre
roieberfehrenben SBirtfdhaftSpIanljauptrebifionen nur ab unb gu mit ben

alle fecf)S gal/re miebertehrenben ©teuereinfdjatjungen gufammenfallen,
nichts gu änbern. ®ie ©runblagen für bie Berechnung beS ©rtragSmerteS
nach öent tgolggumachs finb bereits berart borhanben, baß bei gemiffem
hafter 2lbmägung ber ^atden grobe Berftöße unb an SßiWür gemah*
nenbeS Borgeßen auSgefdjloffett finb. ©S ift audj nitfjt erfichtlich, toaS

§err Dr. ©autfchi heranlaßt hat, in feine bergIeid)Smeife Berechnung
beS ©rtragSmerteS nach öer Qolgernte 1920/25 unb bent §mIggumacf)S bie

burchfchnittlichen Betriebsmehreinnahmen per m® auS ben SBalbungen
ber Befchmerbeführer, melche fiep anpanb ber SBalbtaffarechnungen für
bie maßgebenben ©tid/japre 1920/25 auf gr. 22.68u berechnen, mit nur
gr. 16.50 eingufejjen.

SSeitcr fei bemertt, baß ber Santon Bern mit feiner „mittleren
©rtragSfäpigteit" nicht auf bem bon ©erra Dr. ©autfdji behaupteten
©tanbpunfte ftept, fonbern auf einen SKittelmert gmifd)en bem (mirtlichen)
§oIgguma<h§, bem „©rtragSbermögen" einerfeitS unb ber „©rtragSfähig*
feit" anberfeitS abftellt, bem gtmachS, mie er bei ©rreichung beS a!T=
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Denn es ist nicht logisch, den einen Teil der Folgen eines Borganges —
von Handel und Verkehr anzuerkennen und den andern zu bestreiken.

Die Anwendung des Verkehrswertes kann, wie bereits in Nr. 7/8,
1928 ausgeführt, auch nicht abgelehnt werden mit der Einrede, daß der

Verkauf entweder gesetzlich an gewisse Bedingungen geknüpft oder nicht
sofort möglich sei, ohne einen allgemeinen Preissturz herbeizuführen.
Wollte man auf diese Einrede hören, so könnte überhaupt kein Gegen-
stand zu seinem Verkehrswerte zur Steuer herangezogen werden.

4. Herr Dr. Gautschi hat übersehen, daß ich in meiner Verkehrs-
Wertberechnung unter Andeutung des offen zutage liegenden Grundes,
weitergegangen bin, als Herr Dr. Gautschi verlangt, indem ich nicht den

Ab trieb s wert des Holzes, sondern aus nahe liegenden Gründen
den P r o d u k t i o n s w e r t in Rechnung gesetzt und damit nicht nur
die Kosten der Wiederbepflanzung, sondern auch die Wegebau- und alle
übrigen Verwaltungskosten berücksichtigt habe.

5. Nach den Ausführungen des Herrn Dr. Gautschi in seiner Ziff. 2

über die alle 19 Jahre wiederkehrenden Wirtschaftsplanhauptrevisionen,
Totalinventarisationen, Zuwachsberechnungen und die fortlaufend kon-

sequent durchgeführte Buchführung im Forstbetriebe geht hervor, daß sich

je länger desto genauer der Ertragswert erfassen läßt, und zwar der Er-
tragswert nach dem Holzzuwachs und nicht derjenige nach der Holzernte,
dieser läßt sich alljährlich in seinem Element, der Bilanz, nicht mehr
als genau erfassen.

Die Gründe, welche Herr Dr. Gautschi gegen die Berechnung des Er-
tragswertes nach dem Holzzuwachs ins Feld führt, sind daher nicht
stichhaltig. Daran vermag die Tatsache, daß die nur alle 19 Jahre
wiederkehrenden Wirtschaftsplanhauptrevisionen nur ab und zu mit den

alle sechs Jahre wiederkehrenden Steuereinschatzungen zusammenfallen,
nichts zu ändern. Die Grundlagen für die Berechnung des Ertragswertes
nach dem Holzzuwachs sind bereits derart vorhanden, daß bei gewissen-

hafter Abwägung der Zahlen grobe Verstöße und an Willkür gemah-
nendes Vorgehen ausgeschlossen sind. Es ist auch nicht ersichtlich, was

Herr Dr. Gautschi veranlaßt hat, in seine vergleichsweise Berechnung
des Ertragswertes nach der tzolzernte 1929/25 und dem Holzzuwachs die

durchschnittlichen Betriebsmehreinnahmen Per m^ aus den Waldungen
der Beschwerdeführer, welche sich anhand der Waldkassarechnungen für
die maßgebenden Stichjahre 1929/25 auf Fr. 22.68i, berechnen, mit nur
Fr. 16.59 einzusetzen.

Weiter sei bemerkt, daß der Kanton Bern mit seiner „mittleren
Ertragsfähigkeit" nicht auf dem von Herrn Dr. Gautschi behaupteten
Standpunkte steht, sondern auf einen Mittelwert zwischen dem (wirklichen)
Holzzuwachs, dem „Ertragsvermögen" einerseits und der „Ertragsfähig-
keit" anderseits abstellt, dem Zuwachs, wie er bei Erreichung des all-
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gemein anerïcmnten, int Uargau fogar gefetjtidj (§ 29 g. @.) borgeftedten
Jieleg ber gorftwirtfdjaft — ber größtmügltdjcn Srobuftion beg Sobeng

— (ein fönnte. ©err eibgenöffifdjer gorftinfpeftor Dr. g. g a n »

fj a u f e r I;atte bie greunbtidjfett, micE) auf biefen Umftanb aufmerffam
gu machen, mit bem Senterfen, baß er bieg bon feinem Sater (et. wiffe,
betn langjährigen, bernifdjcn gorftinfpeftor unb bem Urheber ber S3e-

(tinxmung. Offenbar Wollte man bamit eine Segünftigung beg fdjledjt
äßtrtfdjaftenben gunt 37ad)teil begjenigett bermeiben, bem bie Serbeffe»

rung ber forftlidhen Sente SBalbJbirtfdjaftggiet ift.
®a gerabe bon bernifdjen Serpättniffen bie Sftebe ift, unb weil ©err

Dr. ©aittfcfji über ben 1927er ©teuerbetrag für bie ©tabtmalbungen üon
Vtarau fidj aufhält, ber 12,5 % ber Setriebgauggaben beträgt, fo mag auf
Seite 11 beg 1927er Jahresberichtes beg bürgerlichen gorftamtes ber

©tabt Sern bermiefen werben, wo erfichtlich ift, baß ber ©teuerbetrag
für bie ©tabtwalbuugen Sems 27,9 % ber Setriebgauggaben betrug.
Nebenbei bewerft, bewertet fid) bie ©tenerbelaftung nicht im Serjjältniä
beg ©tcuerbetrageê gu ben Setriebgauggaben, fonbern gum Setriebg»
mehreinnehmen» wobei ber ©teuerbetrag fetbft nicht al§ Setriebgauggabe
eingefteHt Werben barf. ©0 ergibt fid) für bag genannte Jahr eine ©teuer»

belaftung ber ©tabt Slarau im Setrage bon 16,7 % beg Seinertrageg, für
bie ©tabt Sent eine fotdje bon 39,s %.

®ie Sewertung beg SeinertraggWerteg nach bent ©oIgguwad)§ wirb
aüen ©enteinben gerecht, benjenigen fowotfl, wefdje einen Seil beg 3"'
wachfeg alljährlich gum Kapital fcfjlagcn müffen, atg auch benjenigen,
Welche ben bollen 3bü>adjg nicht ernten Wolfen, obfdjon fie ihn ernten
fönnten. Jn beiben gälten fonunt mit ber Serüdfid)tigung beg 3"'
wachfeg nur bag in Rechnung, Wa§ wirftid) borhanben ift. $er ©teuer»

begüger fäme fatttn innert angemeffener grift gu feiner ©ache, wenn
er auf ben Uuggteid) Warten müßte, ben ©err Dr. ©autfdji anführt.
®enn nicht alte ©emeinben, Welche in ber glüdlichett Sage finb, ihre ©otg»
ernte ohne ©efäfjrbung ber 9?ad)haltigfeit gu bergrößern, finb einfichtig
genug, bag SWefjr and) gu begiehen. Sad) uttferer ©efeßgebuttg ift näm»

lieh eiim Sergrößerung beg Sürgermtßcng auch ^ci bermehrter ©otgerntc
heute unb wohl für immer auggefd)toffen.'®ie SJiehreinnafjnten, foweit
fie einen Ueberfchuß in ber gefamten ortgbürgertidjen Serwattung gur
gotge hatten, fämen ben ©inmotjnergemeinbcn gugute (§ 6 @. ©t. ©.).
Unb am SBoïjle unb Uufbtüfjen ber ©inwofjnergemeinben glauben fid)
eben nod) biete Qrtgbitrgcr nicht intereffiert.

Uber nicht nur bie 3Bat)rfd)einIid)feit, fonbern auch bie Sötöglidjfcit
ber Uuggleichung muß bezweifelt werben. SDiefe wirb gerabegu berriegett,
wenn bie (Rechnung geftört wirb burdj Serwenbung nidjt gur ©ache
gehörenber 3ohten, wie gum Seifpiet ©err Dr. ©autfchi in feiner oben»

erwähnten bergteichgweifeu ©egenüberftettung ber gwei ©rtraggwerte
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gemein anerkannten, im Aargau sogar gesetzlich (§ 29 F. G.) vorgesteckten

Zieles der Forstwirtschaft — der größtmöglichen Produktion des Bodens

— sein könnte. Herr eidgenössischer Forstinspektor vr. F. Fank-
hauser hatte die Freundlichkeit, mich auf diesen Umstand aufmerksam

zu machen, mit dem Bemerken, daß er dies von seinem Vater sel. wisse,

dem langjährigen, bernischen Forstinspektor und dem Urheber der Be-
stimmung. Offenbar wollte man damit eine Begünstigung des schlecht

Wirtschaftenden zum Nachteil desjenigen vermeiden, dem die Verbesse-

rung der forstlichen Rente Waldwirtschaftsziel ist.

Da gerade von bernischen Verhältnissen die Rede ist, und weil Herr
vr. Gautschi über den 1927er Steuerbetrag für die Stadtwaldungen von
Aarau sich aufhält, der 12,z der Betriebsausgaben beträgt, so mag auf
Seite 11 des 1927er Jahresberichtes des bürgerlichen Forstamtes der

Stadt Bern verwiesen werden, wo ersichtlich ist, daß der Stenerbetrag
für die Stadtwaldungen Berns 27,gder Betriebsausgaben betrug.
Nebenbei bemerkt, bewertet sich die Steuerbelastung nicht im Verhältnis
des Steuerbetrages zu den Betriebsausgaben, sondern zum Betriebs-
mehreinnehmen- wobei der Steuerbetrag selbst nicht als Bctriebsausgabe
eingestellt werden darf. So ergibt sich für das genannte Jahr eine Steuer-
belastung der Stadt Aaran im Betrage von 16,? ^ des Neinertrages, für
die Stadt Bern eine solche von 39,s?ê.

Die Bewertung des Reinertragswertes nach dem Holzznwachs wird
allen Gemeinden gerecht, denjenigen sowohl, welche einen Teil des Zu-
Wachses alljährlich zum Kapital schlagen müssen, als auch denjenigen,
welche den vollen Zuwachs nicht ernten wollen, obschon sie ihn ernten
könnten. In beiden Fällen kommt mit der Berücksichtigung des Zu-
Wachses nur das in Rechnung, was wirklich vorhanden ist. Der Steuer-
bezüger käme kaum innert angemessener Frist zu seiner Sache, wenn
er auf den Ausgleich warten müßte, den Herr vr. Gautschi anführt.
Denn nicht alle Gemeinden, welche in der glücklichen Lage sind, ihre Holz-
ernte ohne Gefährdung der Nachhaltigkeit zu vergrößern, sind einsichtig
genug, das Mehr auch zu beziehen. Nach unserer Gesetzgebung ist näm-
lich eine Vergrößerung des Bürgernutzcns auch bei vermehrter Holzernte
heute und wohl für immer ausgeschlossen. Die Mehreinnahmen, soweit
sie einen Ueberschuß in der gesamten ortsbürgerlichen Verwaltung zur
Folge hätten, kämen den Einwohnergemeinden zugute (Z 6 G. St. G.).
Und am Wohle und Aufblühen der Einwohnergemeinden glauben sich

eben noch viele Ortsbürger nicht interessiert.
Aber nicht nur die Wahrscheinlichkeit, sondern auch die Möglichkeit

der Ausgleichung muß bezweifelt werden. Diese wird geradezu verriegelt,
wenn die Rechnung gestört wird durch Verwendung nicht zur Sache
gehörender Zahlen, wie zum Beispiel Herr vr. Gautschi in seiner oben-

erwähnten Vergleichsweisen Gegenüberstellung der zwei Ertragswerte
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für bie ©emeinbewalbungen getan fiat, irtbetn er feine ÎBertc eiuerfcitS
aus ber igolgernte ber ©emeinbewalbungen in ben ©tidfjahrcn 1920/25

unb artberfeits aug bent 9JM)reinnehmen auS ben ©taatgwalbungen pro
1927 berechnete. Das augewanbte 9Jiet)reinnet)men uon gr. 16.50 ent»

fpricfjt nämlich bem abgernnbeten 9Jtehreinnel)men aug ben ©taatSwal»

bungen int lyaïjre 1927 (gr. 16.61), baS — nebenbei bemerft — wegen
bem per m' um gr. 1.54 gröfjern Slufwanb im SBegebau etwaS tiefer ftcïjt,
als baS SKeljreinnehmen aus ben ©emeinbewalbungen im gleichen

gafjre.
3üenn ber Unterzeichnete troijbem für bermalen in feinen eintragen

au bie Steucrbehörben in ber Sieget auf ben Heineren ©rtragSmert nach

ber ôolgerute abftellte, fo gefchaf; es mit Stüdfidjt auf bie beseitige all»

gemeine ©teuerbelaftung.
31 a r a u ben 29. ®egember 1928. 38 a n g e r.

$upliï.
I.

3<h ftehe grunbfäi)lid) auf benr ©tanbpurtft, bajj ber © r t r a g s

m e r t menu möglich nach ^r £> o I g e r n t e berechnet werben füllte,
wäljrenb ©err OBerförfter SBanger für bie Berechnung nach bem o f g --

g u w a <h § füfäbiert. Ss ift auch bem Saien erfichtlich, baj) eS gälle
geben tann, bei benen eine Berechnung nach ber igolgernte nicht möglich
ober nicht tunlich 'ih bei „®efigitwölb<hen", aujserorbentlidjen Berwen»

bungen für SBcgbauten unb bergleichcn, bei benen bie ©teuerbeljörbe fich

baher in anberer SBeife behclfen mug. geh h^be ja unter $iff. 5 auS»

briicflicf) gefagt, baß ich hierüber „noch ^ine abfd)Iief)enbe SReinung
äußern" möchte. 2lnberfeit§ fcfjcint mir aber bie Beredjnung nad) bem

§oIgguwad)g nid;t fo einfach unb fidjer git fein, wie igerr SBangcr aug»

führt, geh berweife auf ben SlrtiM beö §errn D. SBinïter, fantonaler
gorftabjunlt in ©t. ©allen, in ber gleichen Stummer ber ,3ritfd)rift, in
ber .Sgerr SBartger feine Slrbcit beröffcntlid)t l)nt (©. 193 unb ff.), auS ber

aud) bem Saien galjfreicfjc „SBenn" unb „Slbcr" entgegenbliden. ©§ ift
aud) auffallenb, baj) §err SBanger in feinen ©utadjten gu ben ©teuer-
befdjwerben unb aud) in feinem erften SIrtiEel fid) borwiegenb auf bie

folgende ftirtjt, wag beweift, bafj biefe Berechrtung§metl)obe boch nicht fo

f<hlcd)t ift, wie nun oben bargcftellt wirb. 3Benn man baS Berüdfid)tigt
unb mehr auf bie Säten beg fgerrn DberförfterS abftellt als auf feine
38ortc, fcheinen gwifchen ihm unb mir in biefent Bunïte feitteSmegS un»
überbrüdbare ®tfferengen gu beftehen.

II.
gn meiner ©rwiberung habe ich auggeführt, baf;, foweit bag Bringih

ber natürlichen Berjüngung burchgeführt ift, eine befonbere Slüdfidjt»
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für die Gcmeindewcildungen getan hat, indem er seine Werte einerseits

aus der Holzernte der Gemeindewaldungcn in den Stichjahren 1929/25

und anderseits aus dem Mehreinnehmen aus den Staatswaldungen Pro
1927 berechnete. Das angewandte Mehreinnehmcn von Fr. 16.59 ent-

spricht nämlich dem abgerundeten Mehreinnehmen aus den Staatswal-
düngen im Jahre 1927 (Fr. 16.61), das — nebenbei bemerkt — wegen
dem per um Fr. 1.54 größern Auswand im Wegebau etwas tiefer steht,

als das Mehreinnehmen aus den Gemeindewaldungen im gleichen

Jahre.
Wenn der Unterzeichnete trotzdem für dermalen in seinen Anträgen

an die Steuerbehörden in der Regel auf den kleineren Ertragswert nach

der Holzernte abstellte, so geschah es mit Rücksicht ans die derzeitige all-
gemeine Steuerbelastung.

A a r a u den 29. Dezember 1928. Wang e r.

Duplik.

I.

Ich stehe grundsätzlich auf dem Standpunkt, daß der Ertrags-
wert wenn möglich nach der Holzernte berechnet werden sollte,

während Herr Oberförster Wanger für die Berechnung nach dem Holz-
zuwachs plädiert. Es ist auch dem Laien ersichtlich, daß es Fälle
geben kann, bei denen eine Berechnung nach der Holzernte nicht möglich
oder nicht tunlich ist, bei „Dcfizitwäldchen", außerordentlichen Verwen-
düngen für Wcgbauten und dergleichen, bei denen die Steuerbehörde sich

daher in anderer Weise behelfen muß. Ich habe ja unter Ziff. 5 aus-

drücklich gesagt, daß ich hierüber „noch keine abschließende Meinung
äußern" möchte. Anderseits scheint mir aber die Berechnung nach dem

Holzzuwachs nicht so einfach und sicher zn sein, wie Herr Wangcr aus-

führt. Ich verweise auf den Artikel des Herrn O. Winkler, kantonaler
Forstadjunkt in St. Gallen, in der gleichen Nummer der Zeitschrift, in
der Herr Wanger seine Arbeit veröffentlicht hat (S. 193 und ff.), aus der

auch dem Laien zahlreiche „Wenn" und „Aber" entgegenblicken. Es ist

auch auffallend, daß Herr Wanger in seinen Gutachten zu den Steuer-
beschwerden uud auch in seinem ersten Artikel sich vorwiegend auf die

Holzernte stützt, was beweist, daß diese Bercchnungsmethode doch nicht so

schlecht ist, wie nun oben dargestellt wird. Wenn man das berücksichtigt
und mehr auf die Taten des Herrn Oberförsters abstellt als auf seine

Worte, scheinen zwischen ihm und mir in diesem Punkte keineswegs un-
überbrückbare Differenzen zu bestehen.

II.
In meiner Erwiderung habe ich ausgeführt, daß, soweit das Prinzip

der natürlichen Verjüngung durchgeführt ist, eine besondere Rücksicht-
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impure auf bie Seftanbeëmaffe au §0(5 nidjt nötig ift, weil fie

automatifd) in ber Ipolgernte ipren Stuêbrud finbet. SDarauS ift p fdflie»

Ben — unb ict) ^abe baS unter ^iff. 1 ©chlufe auch angebeutet —, bafe

bei S?aPfcE)Iag ein ©rtragëwert nad; ber tpolgernte nidjt errechnet werben

lann. biefen gälten wirb man beSpalb auf ben igoIgjumadjS abftcKen
ober bie Seftanbeëmaffe BerücIficE)tigen, babei aber felbftberftänblich pljan»

taftifcfje 3u£unft§werte beS ftetjenben ipolgeS nicpt borauSjetjen. Stucf) f)iec

fdjafft atfo tperr Sanger mit feinen SluSfüprungen einen !ünftlid)en
©egenfafs, ber aud) beSpalb nicpt beftetjt, weit §crr Sanger felber feinen

Scgutadjtungcn bie ipolgborräte im Salb gar nicpt ober nur auSnahmS»

weife gu ©runbe gelegt hat. 3d) palte eS beSpalb für überftüffig, auf bie

obftepenbcn übrigens mit bemerlenSwertem bialeftifdjcm ©efepid bor»

getragenen SeweiSfüprungen über biefe beiben ißuntte näher einzutreten.

III.
gn boüftänbigem ©cgenfap gu iperrn Sanger befinbe id) mich ober

barin, bafe ich ^ ® a p i t a 1i f i e r u n g mit beut fogenannten f 0 r ft
lichen 3 i tt § f u fi als fchabtonenhaft, ertünftett, ungefeplich, witltürtich
unb in ber Segrünbung untlar berwerfe, unb eë ift ber ©egenfap um fo

größer, als Iperr Dberförfter Sanger feine Scgutacptungcn faft lebiglicp
mit biefem forftlidpen ginSfufe geftüpt pat.

gcp faffe meine tpaupteinwenbungen wie folgt gufammen :

1. gm gapre 1907 ift tatfädjlich nach einem obergeridptlicpen Urteil,
bas in ber SUierteljahreSfdfjrift für aargauifche Sîechtfprccfjung, Jahrgang
1911, (Seite 48, beröffentlicpt ift, gu bern bamalS üblichen ginSfuh bon
4K % ïapitalifiert Worben, unb gwar nicht bon ber Partei — ber ©e»

meinbe Ufingen —, wie iperr Sanger glauben machen will, fonbern bon
ber SegirtSfteuerfommiffion, ber Sorinftang beS DbergericptS, baS bereu

Urteil beftätigte. 95on forftlichem ginë tbar gar nicht bie Diebe; eS fcheint
biefer im ülargau erft eine neuere ©rfinbung gu fein. ScmerfcnSwert in
biefem Urteil ift auch, baff bie @apitalifierung nicht nad} bem ipolg»
guwacpS erfolgte.

2. Senn iperr Sanger auf baS Sorbilb bon $eutfcplanb berweift,
fo lann baS um fo weniger in Setracpt fallen, als biefe Siefteuerung
felber in iSeutfcplanb bon mafegebenber ©cite (©nbreS) befämpft luirb.
Um ben forftlicpen .QinSfufe anguwenben, müßten wir auch eine ähnliche
©efepgebung paben. Vorläufig müffen wir ihn als ein bon auswärts
importiertes ©ewächS gurüdweifen.

3. ®er forftliche Sùrêfufe ift aber bor allem beSpalb abgulehnen, weil
er für bie ertragreichen Salbungen unb für ben guten Sirtfcpaftcr eine
biel gu ftarle Sefteuerung herbeiführt, ben Säffigcn belohnt unb ben gier»
feigen beftraft. Senn iperr Sanger auf bie ©tabt Sern berweift, fo ift
ja allgemein belannt, bafe Sern ein fehr teures Sflafter ift. ipoepftwapr»
fcpeinlid) würbe aber bennod; unfere ©teuer bie prozentualen Hlnfäpe bon
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nähme auf die Bestandes masse an Holz nicht nötig ist, weil sie

automatisch in der Holzernte ihren Ausdruck findet. Daraus ist zu schlie-

ßen — und ich habe das unter Ziff. 1 am Schluß auch angedeutet daß

bei Kahlschlag ein Ertragswert nach der Holzernte nicht errechnet werden

kann. In diesen Fällen wird man deshalb ans den Holzzuwachs abstellen

oder die Bestandesmasse berücksichtigen, dabei aber selbstverständlich phan-
tastische Zukunftswerte des stehenden Holzes nicht voraussetzen. Auch hier
schafft also Herr Wanger mit seinen Ausführungen einen künstlichen

Gegensatz, der auch deshalb nicht besteht, weil Herr Wanger selber seinen

Begutachtungen die Holzvorräte im Wald gar nicht oder nur ausnahms-
weise zu Grunde gelegt hat. Ich halte es deshalb für überflüssig, auf die

abstehenden übrigens mit bemerkenswertem dialektischem Geschick vor-
getragenen Beweisführungen über diese beiden Punkte näher einzutreten.

III.
In vollständigem Gegensatz zu Herrn Wanger befinde ich mich aber

darin, daß ich die Kapitalisierung mit dem sogenannten forst-
lichen Zinsfuß als schablonenhaft, erkünstelt, ungesetzlich, willkürlich
und in der Begründung unklar verwerfe, und es ist der Gegensatz um so

größer, als Herr Oberförster Wanger seine Begutachtungen fast lediglich
mit diesem forstlichen Zinsfuß gestützt hat.

Ich fasse meine Haupteinwendungen wie folgt zusammen:
1. Im Jahre 1907 ist tatsächlich nach einem obergerichtlichen Urteil,

das in der Bierteljahresschrift für aargauische Rechtsprechung, Jahrgang
1911, Seite 48, veröffentlicht ist, zu dem damals üblichen Zinsfuß von
4Z4 A kapitalisiert worden, und zwar nicht von der Partei — der Ge-
meinde Zofingen —, wie Herr Wanger glauben machen will, sondern von
der Bezirkssteuerkommission, der Vorinstanz des Obergerichts, das deren

Urteil bestätigte. Von forstlichem Zins war gar nicht die Rede; es scheint

dieser im Aargau erst eine neuere Erfindung zu sein. Bemerkenswert in
diesem Urteil ist auch, daß die Kapitalisierung nicht nach dem Holz-
zuwachs erfolgte.

2. Wenn Herr Wanger auf das Vorbild von Deutschland verweist,
so kann das um so weniger in Betracht fallen, als diese Besteuerung
selber in Deutschland von maßgebender Seite (Endres) bekämpft wird.
Um den forstlichen Zinsfuß anzuwenden, müßten wir auch eine ähnliche
Gesetzgebung haben. Vorläufig müssen wir ihn als ein von auswärts
importiertes Gewächs zurückweisen.

3. Der forstliche Zinsfuß ist aber vor allem deshalb abzulehnen, weil
er für die ertragreichen Waldungen und für den guten Wirtschafter eine
viel zu starke Besteuerung herbeiführt, den Lässigen belohnt und den Flei-
ßigen bestraft. Wenn Herr Wanger auf die Stadt Bern verweist, so ist
ja allgemein bekannt, daß Bern ein sehr teures Pflaster ist. Höchstwahr-
scheinlich würde aber dennoch unsere Steuer die prozentualen Ansätze von
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Sern itberfteigen, wenn man fämtlicfje ©teuergrunbfähe beë §errn San»

gcr anmenben mürbe unb menn bie Sürgergemeinbe in Slarau auch bie

©emcinbefteuer Begabten müjfte. SDer §inmet§ auf Sern ift fomit Beben«

tungsloê, unb e§ ïann namentlich nicht bie $atfad;e miberlegt merben,

bafj bie Steuern unferer ©emeinbemalbungen feit 10 galjren auf baS

Sierfacbe geftiegen fittb unb bag ein günffadjeS barauë merben mürbe,
menn ber iperr DBerförfter mit feinen Slnficljten burdjbringf. ©ein §in«
mci§ barauf, bafj man au§ Soljlmoïten borläufig nod; bon ber Sefteue«

rung be§ §otggumad;fe§ unb ber Seftanbeëmaffe Umgang nehmen molle,
ïann un§ unter fotanen Serïjaltniffen nidjt Beruhigen, fonbern un§ nur
glauBen machen, baff, menn bie in ber Slnmenbung be§ forftlirffen 3in§=
fujjeg liegenbe ©teuererhöl;ung „berfurrt" hot/ bie ©teuerfdjrauBe noch

unt einige meitere ©änge gebrcht roerbe.

4. ©§ ift aud; feljr lehrreich, gufammenguftetlen, tbie in einigen an«

bern Slantonen bie öffentlichen Salbungen Befteuert merben :

©t. ©allen legt ber Sapitatifierung ebenfalls! einen ©ah bon 4 %

gugrmtbe, giefjt aBer nur bie ipälfte be§ ©rtragcë in 9ted)nung, ïapitali»
fiert baper mit 8 % unb Befteuert fomit bie Salbungen nur IjotB fo ftarf,
al§ ber aarg. DBerförfter möchte (gelber : ®ie Sefteuerung ber Satbun«

gen in ber ©cfjmeig, ©. 57). ©Betifo fctjt Sippengell 21. « 9t h- Salbun«

gen unb SalbBoben nur gur §älfte be§ Serlehrsmerteê ein (gelber
©. 50). © o I o t h h r n Berechnet für bie ©emeinbemalbitngen 4—6%,
für bie ißribatmalbungen 4 % (gelber ©. 43), Berüdfid;tigt fomit eBenfa(l§
bie Satfacpe, baff ©emeinbemalbungen Beffer Bemirtfcpaftet merben al§ bie

ißribatmatbungen unb lehnt für ©emeinbemalbungen bie fdjablonenljaf«
ten 4 % ab. ®ie ©emeinbemalbungen müffen bort ïeine ©taatêfteuern
Begabten. — gn Safelftabt hoben bie öffentlichen Satbungen
überhaupt ïeine Steuern gu entrichten (gelber ©. 45). Sippengell
g. « St h- Begünftigt int ©cgenfaf; gum Slargau bie Salbungen gegenüber
ben üBrigen ©runbftüden, inbem c§ nur % ber amtlichen ©djaijung all
©teuerroert Betrachtet, roäljrenb bie üBrigen ©runbftüde gu ®/g beê ®er»

ïehrëmerteë eingufd)ä|ert finb (gelber ©. 51). gn ©rauBünben
mirb gur Seredjmmg beë Salbftcuerïapitalmerteë ber lanbeëûBtiche $itt§«
fitfj angemenbet, alfo mie mir ba§ auch forbern (gelBer ©. 64). SOtit 5 %

ïapitalifieren ©djaffljaufen, Seffin unb S a a b t (gelBer ©. 49,
76 unb 79): mit 4 % allerbingê Shurgau unb @d)mt)g; e§ mirb aBer Bei

Shorgau Bemerït, bafj bie Bisherigen SatbtajationSanfätse infolge
ber im Saufe ber galjre auf allen ©ebieten eingetretenen großen Serän»

berungen ben heutigen Serhättniffen nicht mehr entfprecfjen (gelBer
©. 73). 5DaS © dj m p g e r ©teuergefel; flammt aus bem galjre 1854. Unb
tttaë enblid; Sern anbetrifft, fo felje id; feinen Siberfprud) gmifdjeit
bem, mag §err Dr. ganfpaufer fcfjreibt unb meinen SluSführungen.

© a u t f d) i.
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Bern übersteigen, wenn man sämtliche Steuergrundsätze des Herrn Wan-

ger anwenden würde und wenn die Bürgergemeinde in Aarau auch die

Gemeindesteuer bezahlen müßte. Der Hinweis auf Bern ist somit bedeu-

tungslos, und es kann namentlich nicht die Tatsache widerlegt werden,
daß die Steuern unserer Gemeindewaldungen seit 10 Jahren auf das

Bierfache gestiegen sind und daß ein Fünffaches daraus werden würde,
wenn der Herr Oberförster mit seinen Ansichten durchdringt. Sein Hin-
weis darauf, daß man aus Wohlwollen vorläufig noch von der Bcsteue-

rung des Holzzuwachses und der Bestandesmasse Umgang nehmen wolle,
kann uns unter sotanen Verhältnissen nicht beruhigen, sondern uns nur
glauben machen, daß, wenn die in der Anwendung des forstlichen Zins-
fußes liegende Steuererhöhung „versurrt" hat, die Steuerschraube noch

um einige weitere Gänge gedreht werde.
4. Es ist auch sehr lehrreich, zusammenzustellen, wie in einigen an-

dern Kantonen die öffentlichen Waldungen besteuert werden:
St. Gallen legt der Kapitalisierung ebenfalls einen Satz von 4 A

zugrunde, zieht aber nur die Hälfte des Ertrages in Rechnung, kapitali-
siert daher mit 8 A und besteuert somit die Waldungen nur halb so stark,

als der aarg. Oberförster möchte (Felder: Die Besteuerung der Waldun-

gen in der Schweiz, S. 57). Ebenso setzt Appenzell A. - R h. Waldun-

gen und Waldboden nur zur Hälfte des Verkehrswertes ein (Felder
S. 50). Solothurn berechnet für die Gemeindewaldungen 4—6 A,
für die Privatwaldungen 4 (Felber S. 43), berücksichtigt somit ebenfalls
die Tatsache, daß Gemeindewaldungen besser bewirtschaftet werden als die

Privatwaldungen und lehnt für Gemeindewaldungen die schablonenhaf-
ten 4 A ab. Die Gemeindewaldungcn müssen dort keine Staatssteuern
bezahlen. — In Basel st adt haben die öffentlichen Waldungen
überhaupt keine Steuern zu entrichten (Felber S. 45). Appenzell
I.-Rh. begünstigt im Gegensatz zum Aargau die Waldungen gegenüber
den übrigen Grundstücken, indem es nur ^ der amtlichen Schätzung als
Steuerwert betrachtet, während die übrigen Grundstücke zu des Ver-
kehrswertes einzuschätzen sind (Felber S. 51). In Graubünden
wird zur Berechnung des Waldsteuerkapitalwertes der landesübliche Zins-
fuß angewendet, also wie wir das auch fordern (Felber S. 64). Mit 5

kapitalisieren Schaffhausen, Tessin und W a a dt (Felber S. 49,
76 und 79): mit 4 A allerdings Thurgau und Schwyz; es wird aber bei

Thurgau bemerkt, daß die bisherigen Waldtaxationsansätze infolge
der im Laufe der Jahre auf allen Gebieten eingetretenen großen Verän-
derungen den heutigen Verhältnissen nicht mehr entsprechen (Felber
S. 73). Das Schw y zer Steuergesetz stammt aus dem Jahre 1854. Und
was endlich Bern anbetrifft, so sehe ich keinen Widerspruch zwischen
dem, was Herr Dr. Funkhäuser schreibt und meinen Ausführungen.

G a u t s ch i.
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